
Bekanntmachung zur Bürgermeisterwahl der Stadt
Kroppenstedt

- Wahltag -
Gemäß $ 6 Abs. 2 Kommunalwahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KWG LSA) gibt
die Wahlleiterin der Verbandsgemeinde Westliche Börde bekannt, dass der Stadtrat der
Stadt Kroppenstedt in seiner Sitzung am 09.12.2021 beschlossen hat, gem. SS 61 Abs. 1

und 63 Abs. 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
i.V.m. $ 5 Abs. 2 Satz 3 KWG LSA die

Bürgermeisterwahl der Stadt Kroppenstedt,
am Sonntag, dem 20.Mär22022

von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr,

stattfinden zu lassen

Erreicht dabei keine Bewerberin/kein Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen
(S 30 Abs. I KWG LSA), wird am

Sonntag, dem 03. April 2022
von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr

eine Stichwahl entsprechend $ 30 a des Kommunalwahlgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt (KWG LSA) zwischen den beiden Bewerberinnen/Bewerbern mit den meisten
Stimmen durchgeführt.

Gröningen, 10.01 .2022

¿

Schliebener
Wahlleiterin

Auszuhängen am: 12.01.2A22 bis 21 .02.2022

Auszuhängen in den Bekanntmachungskästen
Stadt Kroppenstedt, Am Markt 1 (Rathaus)
Stadt Kroppenstedt, Platz in der Bachstraße

Ausgehängt am: .

Abgenommen am

Unterschrift:

Unterschrift


